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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Bundesräte Christoph Steiner, Andreas Spanring, Kolleginnen und Kollegen haben am 

13. Februar 2020 unter der Nr. 3727/J-BR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Massenkeulung im Tötungsgatter Holzrinner“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 3:  

• 1. Weshalb sind die Strafen bei Tierquälerei nach wie vor so gering bemessen? 

• 2. Sind gesetzliche Verschärfungen im Bereich Tierquälerei vorgesehen? Wenn ja, 

welche? 

• 3. Ist es angedacht, die Strafen für Tierquälerei in nächster Zeit anzuheben? 

Die Strafdrohung des § 222 StGB wurde zuletzt mit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 

verschärft. Das Regierungsprogramm 2020 bis 2024 enthält zwar einige Vorhaben im 

Bereich des Tierschutzes, allerdings nicht im Bereich des gerichtlichen Strafrechts. Eine 

neuerliche Verschärfung des Tatbestandes ist daher derzeit nicht geplant. 

Zur Frage 4:  

• Welche rechtlichen Konsequenzen hat der Mehrabschuss über der genehmigten 

Entnahmezahl bei Massenreduktionen von Wildtier zur Folge? Wenn keine drohen 

sollten, weshalb nicht? 
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Bei einem derartigen Sachverhalt wäre eine Prüfung des Straftatbestandes der 

mutwilligen Tötung nach § 222 Abs. 3 StGB denkbar. Ich bitte aber um Verständnis, dass 

ich zu Lebenssachverhalten, die (noch) strafrechtlichen Ermittlungen unterzogen werden 

(können), keine Beurteilungen vorwegnehmen kann. 

Zur Frage 5:  

• Ist es angedacht, dass im Falle der Übertretung der genehmigten Entnahmezahl von 

Tieren der/m dafür verantwortliche/n Jäger/in die Jagdkarte entzogen werden kann? 

Wenn nicht, mit welcher Begründung? 

Diese Frage berührt keinen Wirkungsbereich der Bundesministerin für Justiz. 

 

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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